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Antrag nach § 20 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Wegberg 

Einwohnerversammlungen zur Unterrichtung zum Haushaltssicherungskonzept 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

wir beantragen, der Rat der Stadt Wegberg möge beschließen, zwei Einwohnerversammlungen 
pro Kalenderjahr zur Erläuterung von vorgesehenen Einsparmaßnahmen im Rahmen des Haus-
haltssicherungskonzeptes durchzuführen. 
 
Begründung: 
Im Rahmen der diesjährigen Haushaltsberatungen wurde während der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 29. Oktober 2015 die verbesserungswürdige Kommunikation mit den 
Wegberger Bürgerinnen und Bürgern bereits thematisiert, wie diese im Artikel 17 Abs. 1 der 
Hauptsatzung ausdrücklich vorgesehen ist: 
„Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt zu unterrich-
ten (§ 23 GO NW). Bedeutsame Angelegenheiten sind wichtige Planungen und Vorhaben der 
Stadt, die unmittelbar raum- oder entwicklungsbedeutsam sind oder das wirtschaftliche, soziale 
oder kulturelle Wohl der Einwohner nachhaltig berühren. Die Unterrichtung soll möglichst frühzei-
tig erfolgen. Über die Art und Weise der Unterrichtung (z. B. Hinweis in der örtlichen Presse, öf-
fentliche Anschläge, schriftliche Unterrichtung aller Haushalte, Durchführung besonderer Informa-
tionsveranstaltungen, Abhaltung von Einwohnerversammlungen) entscheidet der Rat von Fall zu 
Fall. 
(2) Einwohnerversammlungen sollen stattfinden, wenn es sich um Planungen oder Vorhaben 
handelt, die die strukturelle Entwicklung der Stadt unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder 
die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind. Die Einwoh-

nerversammlung kann auf Teile des Stadtgebietes beschränkt werden.“ 
Aus unserer Sicht sind die Bedingen für Einwohnerversammlungen im Zusammenhang mit dem 
kommenden HSK gegeben.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nicole von den Driesch 

Fraktionsvorsitzende 

 


